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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Zu Beginn der Sommersession 2023 lag der Ball in der Differenzbereinigung bei der
Revision des Sexualstrafrechts beim Nationalrat. Die Volkskammer hatte sich noch mit
vier grösseren Streitpunkten zu befassen. Erstens ging es um die Modellwahl
(Zustimmungs- oder Widerspruchslösung) bei den Tatbeständen der sexuellen Nötigung
und der Vergewaltigung. Es standen sich der Antrag der Kommissionsmehrheit, dem
Kompromissvorschlag des Ständerates zuzustimmen, und ein Minderheitsantrag
Bellaiche (glp, ZH), am «Nur-Ja-heisst-Ja»-Prinzip festzuhalten, gegenüber. Der
Vorschlag des Ständerates beruhe auf der «Nein-heisst-Nein»-Lösung und damit auf
der Vermutung, «dass jeder Mensch, jede Frau vornehmlich und jederzeit zu einer
Sexualhandlung gewillt ist», kritisierte Bellaiche. Sie erachtete es als falsch, dass es an
der Person liege, die gerade nicht zu Sex gewillt ist, dies kundzutun. Auch Tamara
Funiciello (sp, BE), als eine der prominentesten Verfechterinnen der
Zustimmungslösung, betonte einmal mehr, «dass der Körper von Menschen kein
Selbstbedienungsladen ist – es sollte selbstverständlich sein, dass man fragt, bevor man
ihn berührt». Gleichzeitig zeigte sie sich dessen bewusst, dass die Zustimmungslösung
diesmal wohl keine Mehrheit mehr finden würde und lobte «den wichtigen und grossen
Fortschritt», den auch die erweiterte «Nein-heisst-Nein»-Lösung des Ständerates
bringe. Während sich die Fraktionen der SP, der GLP und der Grünen noch einmal für
«Nur Ja heisst Ja» aussprachen, unterstützte die bürgerliche Ratsmehrheit die
Kompromisslösung des Ständerates. Mit 105 zu 74 Stimmen bei 11 Enthaltungen wurde
diese zentrale Frage entschieden. Somit sind sexuelle Handlungen künftig strafbar,
wenn sie gegen den Willen einer Person vorgenommen werden – bzw. vorgenommen
werden lassen – oder wenn zu diesem Zweck ein Schockzustand der betreffenden
Person ausgenützt wird (neu Art. 189 Abs. 1 und Art. 190 Abs. 1 StGB). Wie Bundesrätin
Elisabeth Baume-Schneider zusammenfasste, werde der Schockzustand damit «einer
abwehrenden nonverbalen Willensäusserung gleichgestellt». Eine Vertreterin von
Amnesty International Schweiz bezeichnete diesen Entscheid gegenüber «24 heures»
als «Sieg für die Menschenrechte in der Schweiz».
Zweitens bestand beim Strafmass für Vergewaltigung mit Nötigung (neu Art. 190 Abs. 2
StGB) noch Diskussionsbedarf. Die Kommissionsmehrheit beantragte auch hier, dem
Ständerat zu folgen. Dieser hatte sich in der letzten Beratung für eine Mindeststrafe von
einem Jahr Freiheitsstrafe ausgesprochen. Eine Minderheit Bellaiche wollte hingegen
am früheren Entscheid zu einer Mindeststrafe von mehr als zwei Jahren festhalten,
womit bedingte Strafen ausgeschlossen wären. Es gehe hier «um die tiefsten Abgründe
menschlicher Verachtung», so die GLP-Nationalrätin, die an den Rat appellierte:
«Solche Gewaltverbrechen verdienen keine bedingten Strafen!»
Kommissionssprecherin Patricia von Falkenstein (ldp, BS) warnte indes davor, dass sich
bei einer solchen Verdopplung der Mindeststrafe – im geltenden Recht ist die
Mindeststrafe für Vergewaltigung ebenfalls bei einem Jahr Freiheitsstrafe angesetzt –
der Massstab der Gerichte bei der Beweiswürdigung verschieben und eine Nötigung an
strengere Bedingungen als heute geknüpfen werden könnte. Der Nationalrat bestätigte
mit 99 zu 89 Stimmen bei 3 Enthaltungen die einjährige Mindeststrafe und räumte
damit auch diese Differenz aus. Für die unterlegene Minderheit Bellaiche votierten die
geschlossen stimmenden Fraktionen der GLP und der SVP sowie die grosse Mehrheit
der Mitte-Fraktion, während die Fraktionen der SP, der Grünen und der FDP den
Mehrheitsantrag guthiessen.
Drittens legte die Volkskammer die Altersgrenze für die Unverjährbarkeit von sexuellen
Handlungen mit Kindern fest. In der letzten Beratung hatte sie beschlossen, diese von
aktuell 12 auf neu 16 Jahre anzuheben, was der Ständerat daraufhin aber abgelehnt
hatte. Die Minderheit Bellaiche, die am Entscheid zur Erhöhung festhalten wollte,
unterlag diesmal mit 97 zu 91 Stimmen bei 3 Enthaltungen, wobei sich die Fraktionen
gleich positionierten wie bei der Erhöhung der Mindeststrafe. Damit bleiben
Sexualstraftaten nur unverjährbar, wenn sie an Kindern unter 12 Jahren begangen
wurden, wie es bei der Umsetzung der Unverjährbarkeitsinitiative beschlossen worden
war.
Viertens debattierte der Nationalrat den neuen Tatbestand der Rachepornografie.
Während Einigkeit darüber bestand, dass dieses Verhalten strafbar sein sollte, war
umstritten, an welcher Stelle der Tatbestand ins Strafgesetzbuch integriert werden und
was er genau erfassen sollte. Die Kommissionsmehrheit wollte an der Version, die der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.2023
KARIN FRICK

01.01.65 - 01.01.24 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Nationalrat bei der letzten Beratung angenommen hatte, festhalten. Diese sah die
Strafbarkeit des unbefugten Zugänglichmachens nicht nur für sexuelle, sondern auch
für andere anstössige, peinliche oder in anderer Weise kompromittierende Inhalte vor
und reihte den Tatbestand darum in die strafbaren Handlungen gegen die Ehre und den
Geheim- oder Privatbereich ein. Demgegenüber beantragte eine Minderheit Mahaim
(gp, VD) Zustimmung zum Beschluss des Ständerates, der die Strafbarkeit auf das
unbefugte Weiterleiten von sexuellen Inhalten beschränken wollte und den Tatbestand
deshalb den strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität zurechnete. Der
Minderheitsvertreter bezeichnete die enger gefasste Formulierung des Ständerates als
hinreichend klar und präzise, während er bei der allgemeineren Formulierung des
Nationalrates zu bedenken gab, dass die Grenze des strafbaren Handelns nicht mehr
klar sei. Die grosse Kammer folgte mit 148 zu 42 Stimmen bei 2 Enthaltungen der
Minderheit Mahaim und räumte auch diese Differenz aus. Der breiter gefasste
Tatbestand stiess nur bei der geschlossen stimmenden SP-Fraktion und einigen
Ratsmitgliedern aus der Mitte-Fraktion auf Anklang.
Im Ständerat durchgefallen war überdies das Bestreben des Nationalrats, einen neuen
Straftatbestand für Cybergrooming einzuführen. Auf Antrag seiner einstimmigen
Kommission hielt der Nationalrat jedoch stillschweigend an seinem Entscheid fest, das
Anbahnen von sexuellen Kontakten mit Kindern als eigenen Tatbestand ins
Strafgesetzbuch aufzunehmen. Ebenso stillschweigend beharrte der Nationalrat auf
dem Obligatorium für Lernprogramme für Sexualstraftäterinnen und -täter. Die
Kantonskammer hatte hier eine Kann-Vorschrift bevorzugt. Mit diesen zwei
verbleibenden inhaltlichen Differenzen ging die Vorlage wieder an den Ständerat. 1

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Der Nationalrat befasste sich in der Wintersession 2023 mit dem Beitritt zum Haager
Gerichtsstandsübereinkommen. Auch im Zweitrat war das Geschäft unumstritten.
Nachdem Min Li Marti (sp, ZH) und Raphaël Mahaim (gp, VD) die Vorlage seitens der RK-
NR vorgestellt und Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider auf ein Votum
verzichtet hatte, wurde Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen. In der Detailberatung
wurden keine Änderungen an der Vorlage vorgenommen. In der Gesamtabstimmung
nahm die grosse Kammer das Geschäft schliesslich einstimmig an. Auch in den
darauffolgenden Schlussabstimmungen demonstrierten die beide Räte
Einstimmigkeit. 2
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Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medien

En confirmant le vote du Conseil national, la décision du Conseil des États d'assouplir
les exigences pour faire recours aux mesures provisionnelles a encore fait couler de
l'encre dans la presse. Pour rappel, les mesures provisionnelles peuvent être utilisées
afin d'empêcher provisoirement la publication d'un article entachant l'image d'une
tierce personne. La modification entérinée par la chambre haute s'inscrit dans le cadre
de la révision du code de procédure civile. Elle a été dénoncée par la gauche et les
médias, pour qui il s'agit d'une attaque à la liberté de la presse. L'association Médias
Suisses a relevé que l'actualité illustre à quel point il est important de disposer de
médias libres, mentionnant notamment la propagande russe sur la guerre en Ukraine et
la révélation des «Suisse secrets». Cette affaire a déclenché une polémique puisque la
presse suisse n'y a pas pris part, entravée par la loi sur les banques (LB). Les
circonstances actuelles ont ainsi poussé le secrétaire général de Reporters sans
frontières Suisse à déclarer qu'un «vent défavorable aux médias souffle sur le
parlement». Il a de plus mentionné la régression de la Suisse dans le classement
mondial de la liberté de la presse. En 2022, la Suisse figure au quatorzième rang de ce
classement, en recul de quatre places par rapport à l'année précédente. Pour le
conseiller national vaudois Raphaël Mahaim (verts), cette évolution est
«préoccupante». En particulier, la modification du code de procédure équivaut selon
lui à un «passage en force», car elle est apparue lors des débats en commission, et n'a
donc pas été mise en consultation auprès des milieux concernés avant son adoption. 3
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1) AB NR, 2023, S. 985 ff.; 24H, Blick, CdT, Lib, 2.6.23
2) AB NR, 2023, S. 2207 ff.; AB NR, 2023, S. 2617 f.; AB SR, 2023, S. 1293
3) Lib, 3.5.22; TA, 7.5.22; NZZ, 10.5.22; 24H, AZ, CdT, LT, Lib, TA, 11.5.22

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.24 3


